22. FEBRUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt


(Belgisches Staatsblatt vom 14. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


22. FEBRUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, des Artikels 106 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt;

Aufgrund der Beteiligung der Regionen;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 21. Juni 2023;

Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 13. Juli 2023;

Aufgrund des Protokolls Nr. 2023/18 des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom 7. November 2023;

Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 18. Januar 2024 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass kein Gutachten binnen dieser Frist übermittelt worden ist;

Aufgrund von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass infolge der Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen (durch den Königlichen Erlass vom 14. Dezember 2023) aufgrund einer Neugestaltung der Ausbildung zum Erwerb des Brevets auch die parallelen Artikel in vorerwähntem Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018 abgeändert werden müssen;

In der Erwägung, dass aufgrund der oben genannten Änderung des Ausbildungsprogramms bei der Anwerbung von Sergeanten einige Module nicht mehr Pflicht sind. Diese Module bleiben jedoch in Form eines Zertifikats oder eines Ausbildungsnachweises bestehen. Die Zonen können selbst bestimmen, welche Zertifikate oder Nachweise, die ausdrücklich in diesem Artikel erwähnt sind, weiterhin Pflicht sind. Die Zone kann festlegen, welche Ausbildungen zusätzlich zum Grundbrevet absolviert werden müssen, um ernannt werden zu können und muss diese im Bewerberaufruf angeben. Diese können daher für denselben Dienstgrad von einem Anwerbungsverfahren zum anderen variieren. Ziel ist es, dass die Zonen ihre Vorgehensweise in diesem Punkt nach zonaler Beratung der Gewerkschaften in ihrem Personalplan klarstellen. Auf diese Weise wird einerseits Transparenz hinsichtlich der Erwartungen der Zone an potenzielle Bewerber geschaffen und andererseits wird vermieden, dass Bewerber Module absolvieren, die sich später für die tatsächliche Ausübung ihrer Funktion als nicht nützlich erweisen. Ein Bewerber hat im Voraus ein genaueres Bild vom Inhalt der Funktion und kann somit eine fundiertere Entscheidung treffen, die auf seiner persönlichen Motivation und seinen Talenten für diese Stelle basiert. Dadurch sparen der Arbeitnehmer, die Zone und die Schule Zeit und Geld. Es ist klar, dass die Ausbildung für das Brevet die Grundkompetenzen umfasst, die jeder Sergeant ausüben können muss. Die zusätzlichen Ausbildungen, die von der Zone verlangt werden können, werden nicht von jedem Sergeanten erwartet. Konkret bedeutet dies, dass wenn eine Zone wünscht, dass ein Sergeant die Funktion eines Ausbilders ausübt, das Zertifikat FOROP-1 erworben werden muss. Wenn eine Zone wünscht, dass ein Sergeant die Funktion eines Brandschutzassistenten ausübt, muss das Zertifikat PREV-1 erworben werden. Wenn eine Zone wünscht, dass ein Sergeant die Funktion eines Bewerters ausübt, muss das Zertifikat "Kompetenzmanagement und Bewertung" erworben werden. Wenn eine Zone wünscht, dass ein Sergeant zusätzliche Führungskompetenzen ausübt, die eigentlich erst auf der Ebene des Adjutanten erforderlich sind, muss das Zertifikat "Führungskompetenzen" erworben werden. Dieser Nachweis entspricht einem Modul des NMO-2-Brevets;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und des Ministers der Volksgesundheit und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 8 § 2 des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 3 wird wie folgt ergänzt: "Die in diesem Absatz und in Absatz 1 erwähnte Dauer von einem Jahr kann verkürzt werden, sofern der Probezeitleiter mindestens einen Probezeitbericht erstellt hat und die Verkürzung auf der Grundlage der Feststellung begründet, dass das Personalmitglied auf Probe über alle in der Funktionsbeschreibung des entsprechenden Dienstgrades festgelegten Kompetenzen verfügt."

2. In Absatz 5 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ein Satz mit folgendem Wortlaut eingefügt: "Die Einsetzbarkeit eines Personalmitglieds auf Probe für einen Auftrag hängt von den erworbenen Ausbildungen ab."

3. In Absatz 5 wird im zweiten Satz, der der dritte Satz wird, das Wort "Er" durch die Wörter "Der Probezeitleiter" ersetzt.


Art. 2 - Artikel 24 § 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 3 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ein Satz mit folgendem Wortlaut eingefügt: "Die Einsetzbarkeit eines Personalmitglieds auf Probe für einen Auftrag hängt von den erworbenen Modulzertifikaten ab, erwähnt in Artikel 23 des Königlichen Erlasses vom 18. November 2015."

2. In Absatz 3 wird im zweiten Satz, der der dritte Satz wird, das Wort "Er" durch die Wörter "Der Probezeitleiter" ersetzt.

3. In Absatz 4 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ein Satz mit folgendem Wortlaut eingefügt: "Die Dauer von einem Jahr kann verkürzt werden, sofern der Probezeitleiter mindestens einen Probezeitbericht erstellt hat und die Verkürzung auf der Grundlage der Feststellung begründet, dass das Personalmitglied auf Probe über alle in der Funktionsbeschreibung des entsprechenden Dienstgrades festgelegten Kompetenzen verfügt."


Art. 3 - Artikel 26 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. Ein § 2/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 2/1 - Der Rat kann beschließen, dass der Berufssergeant auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung eine oder mehrere der folgenden Ausbildungen absolvieren muss:

1. das Zertifikat FOROP-1,

2. das Zertifikat PREV-1,

3. den Nachweis "Kompetenzmanagement und Bewertung",

4. den Nachweis "Führungskompetenzen".

Der Rat kann beschließen, dass der freiwillige Sergeant auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung maximal zwei der in vorhergehendem Absatz genannten Ausbildungen bestehen muss. Gegebenenfalls wird dies im Bewerberaufruf vermerkt."

2. In Paragraph 3 werden die Wörter "des Führerscheins C oder C1" durch die Wörter "der in vorliegendem Artikel genannten Ausbildungen" ersetzt.


Art. 4 - Vorliegender Erlass gilt für Probezeiten für eine Übertragung, die am 1. Januar 2024 laufen, sowie für Probezeiten, die nach dem 1. Januar 2024 beginnen, für die jedoch der Bewerberaufruf vor diesem Datum erfolgt ist.


Art. 5 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Januar 2024.


Art. 6 - Die für Inneres beziehungsweise Volksgesundheit zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 22. Februar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

